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Die wichtigsten Regeln  
zur Öffnung der Museen
 6. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung   
vom 2. Mai 2020

 u  Einhaltung des Abstandsgebots  von mindestens  1,5 m  zu  
anderen Personen

 u  Festlegung der max. Anzahl der Personen , die sich insgesamt  
in den Ausstellungsräumen und öffentlichen Gemeinflächen des  
Museums zur gleichen Zeit aufhalten dürfen

 u  Erhöhung des Hygiene- und Reinigungsregimes  auf der Grund- 
lage eines Konzepts, das die aktuellen Empfehlungen der allgemei-
nen Hygiene berücksichtigt und durch die zuständigen Behörden 
überprüft werden darf 

 u  Erfassung der Kontaktdaten  der Gäste zur Nachverfolgung von  
Infektionsketten

 u  Vermeidung von Ansammlungen  von mehr als 10 Personen,  
insbesondere Warteschlangen von Gästen

 u Tragen einer  Mund-Nasen-Bedeckung , wenn in engen Bereichen  
der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 

 u Durchführen von  Veranstaltungen und Führungen von bis zu  
100 Personen, ab 1. Juli bis zu 250 Personen , wenn die Organisa- 
toren die erforderliche Sachkenntnis zur Durchführung der Veran- 
staltung haben und die erforderlichen Eindämmungsregeln SARS-
CoV-2 einhalten.
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Vorwort 
zur 6. Eindämmungsverordnung  
SARS-CoV-2 vom 26. Mai 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

seit dem 4. Mai 2020 dürfen die Museen in Sachsen-Anhalt unter Auflagen, die die Ver-
breitung des Covid-19 Virus eindämmen sollen, wieder öffnen. Viele Häuser nutzen 
diese Chance erfolgreich. Wir haben bisher noch nicht von erheblichen Problemen 
mit den Besuchern durch die neuen Regeln gehört. Hoffen wir, dass die Akzeptanz 
dafür erhalten bleibt. 

Die 6. Eindämmungsverordnung SARS-CoV-2 Sachsen-Anhalt vom 26. Mai 2020 er-
möglicht weitere Lockerungen. Daher bedarf unsere Handreichung erfreulicherweise 
einer Aktualisierung. 

Zu den wichtigsten neuen Möglichkeiten für die Museen gehört der neue Rahmen 
für die Durchführung von Veranstaltungen und Führungen. Damit können die Mu-
seen ihren wichtigen Bildungsauftrag zurückgewinnen. Hierzu finden Sie umfassend 
Hinweise in der Handreichung und ein neues Plakat. Dass Gäste aus angrenzenden 
Bundesländern wieder nach Sachsen-Anhalt einreisen dürfen, freut uns sehr, nicht 
nur für die auf den Tourismus angewiesenen Einrichtungen. 

Mit der schrittweisen Öffnung der Museen befindet sich Sachsen–Anhalt im euro-
päischen Vergleich in der Spitzengruppe. Zeitgleich mit den Museen in Sachsen-An-
halt durften auch polnische Museen wieder öffnen. Kurz darauf folgten die Slowakei  
(6. Mai), Tschechien (11. Mai) und Österreich (15. Mai). In Dänemark sind die Museen 
seit dem 25. Mai wieder zugänglich, in Frankreich erst seit dem 2. Juni. Die Einhaltung 
von Hygiene- und Abstandsregeln gilt überall. Auch weitere Auflagen bestimmen den 
Museumsalltag. In Belgien bspw. dürfen Museen seit dem 18. Mai unter den auch bei 
uns bekannten Auflagen wieder öffnen, aber nur unter der Bedingung, dass sie ein 
System zum Verkauf von Eintrittskarten per Internet oder Telefon einrichten. Weiter-
hin sind dort alle kulturellen Veranstaltungen einschließlich Museumsführungen bis 
zum 30. Juni verboten. In den Niederlanden dürfen die Einrichtungen im Juni zeit-
gleich von nur max. 30 Gästen besucht werden. 

In Deutschland werden die Regeln differenziert angewendet. Im Museum der bilden-
den Künste in Leipzig durfte nur das Aufsichtspersonal die Türen öffnen und schlie-
ßen. Im Neuen Museum in Weimar werden die Besucher angehalten, nur mit bereit 
stehenden Papiertüchern die Türklinken anzufassen. Selbst unter der Bedingung, 
dass Rundgänge eingeschränkt werden, die absolute Zahl der Gäste beschränkt blei-
ben muss und nicht zuletzt das Aufsichtspersonal unter der häufig verordneten Mas-
kenpflicht leidet, ist die Wiederöffnung aus unserer Sicht angemessen, mit Bedacht 
und sehr verantwortungsvoll erfolgt.

 u 6. SARS-CoV-2-Eindäm-
mungsverordnung (PDF)

 u neu: Vermittlungsangebote 
und Veranstaltungen

 u neu: Plakat Veranstaltungen

6.

https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/6._Verordnung_unterschrieben_26.5..pdf
https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/6._Verordnung_unterschrieben_26.5..pdf
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Solange kein Impfstoff gefunden ist, bedeutet die Wiederaufnahme des Ausstellungs-
betriebs und der Veranstaltungen weiterhin eine hohe Verantwortung für Träger und 
Betreiber. In dieser Lockerungsphase müssen die Verantwortlichen das Für und Wider 
der Öffnung des Museums und der Durchführung von Veranstaltungen für Gäste wie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgfältig abwägen. Die Lockerungen bedeuten kein 
Zurück in die Zeit vor März 2020, sondern es sind nur erste Schritte hin zur „Normali-
tät“ unter den Bedingungen der Eindämmungsmaßnahmen SARS-CoV-2. 

Unser Mitglied Kunstverein „Talstrasse“ e. V. war eine der ersten Einrichtungen, die 
öffnete. Mit der Durchführung des beliebten Sommerpicknicks mit Livemusik im halle-
schen Felsengarten ist dieses Mitglied das Erste, das eine Veranstaltung von bis zu 100 
Personen am 7. Juni durchführt und zeigt, wie Kultur mit Eindämmungsmaßnahmen 
stattfinden und Freude bereiten kann. 

Die von uns erarbeitete Handreichung versteht sich als Hilfestellung zur Umsetzung 
der Maßnahmen der Eindämmungsverordnung. Zur besseren Lesbarkeit finden Sie 
Änderungen am Rand gekennzeichnet bzw. farbig unterlegt. 

Das Gleimhaus Halberstadt – Museum der deutschen Aufklärung – hat auf Anregung 
des Museumsverbandes einen kleinen Film darüber gedreht, wie die Eindämmungs-
maßnahmen im Ausstellungsbetrieb umgesetzt werden können. Dieser ist auf dem 
Youtube-Kanal des Hauses eingestellt. 

Inzwischen haben auch das Kulturhistorische Museum Merseburg, die Franckeschen 
Stiftungen zu Halle und das Landesmuseum für Vorgeschichte ihre Hygienekonzepte 
zur Verfügung gestellt. Diese können Sie in der Geschäftsstelle des Museumsverban-
des erfragen. 

Wir danken allen herzlich für die Hinweise und Anregungen! 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Sommersaison!

Bleiben Sie auch weiterhin gesund!

Ulf Dräger,  Susanne Kopp-Sievers,  
Vorsitzender Geschäftsführerin 

Bernburg, 5. Juni 2020
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Vorwort 
zur 5. Eindämmungsverordnung  
SARS-CoV-2 vom 2. Mai 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

mit der am 2. Mai 2020 von der Landesregierung beschlossenen 5. Eindämmungs-
verordnung SARS-CoV-2 haben die Museen jetzt erfreulicherweise einen rechtlichen 
Rahmen für ihre Wiederöffnung und können ab 4. Mai das Publikum unter Auflagen 
wieder begrüßen. Auch wenn die Auflagen schwierige Einschränkungen bedeuten, ist 
dies zuallererst eine Chance. Solange die touristischen Einschränkungen gelten, ge-
nießen wir vielleicht in neuer Qualität die Wertschätzung der Bürger unserer Region. 

Aber bitte bedenken Sie, dass wir mit der Wiedereröffnung auch Verantwortung über-
nehmen müssen. Unabhängig von den derzeit niedrigen bekannten Neuerkrankungen 
müssen wir Gefährdungen für Infektionen verhindern, dürfen keine neuen Infektions-
ketten verursachen. Deshalb können Veranstaltungen wie museumspädagogische 
Gruppenarbeit usw. zunächst nicht stattfinden. Dies ist zweifellos eine grundlegende 
Herausforderung für unser Selbstverständnis. Wenn wir Individualbesucher begrü-
ßen, ist auch nicht vorherzusehen, ob sie an den Risiken der Epidemie zweifeln und 
uns deshalb oder aus ganz anderen Gründen die Einhaltung der gegebenen Regeln 
erschweren. Dies dürfen wir nicht zulassen. Genau genommen proben wir mit unseren 
Wiedereröffnungen auch für die Entscheidungen in anderen Ländern. 

Deshalb müssen wir – und die meisten wollen dies – mit aller Sensibilität und kon-
sequenter Umsetzung der Empfehlungen die Öffnung wagen. Jeder Verantwortliche 
muss die Bedingungen der Wiederöffnung und Öffnung seines Hauses individuell ab-
wägen und verantworten. 

Wir hoffen, dass Sie unsere Handreichung bei Ihren Überlegungen unterstützt. Die 
5. Eindämmungsverordnung SARS-CoV-2 des Landes Sachsen-Anhalt ist in vielen 
Punkten neu gefasst. Daher bedarf es einer Aktualisierung unserer Empfehlungen. 
Die neuen Inhalte sind für Sie am Rand gekennzeichnet. 

An dieser Stelle ist danken wir sehr herzlich der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, der 
Stiftung Schloß Wernigerode, der LWL Museumsberatung für Westfalen und dem Land 
Sachsen-Anhalt für die große Unterstützung, die wir in den vergangenen Wochen für 
die Erarbeitung der Handreichung erfahren haben. Anregungen aus den Handrei-
chungen der Museumsberatungsstellen aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen 
sind eingeflossen. Gerne haben wir Hinweise aus dem Altmärkischen Museum zum 
Thema „Freier Eintritt“ und dem Städtischen Museum Aschersleben zu den Plakaten 
aufgegriffen. 

 u 5. SARS-CoV-2-Eindäm-
mungsverordnung (PDF)

5.

https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/5.VO_2.5.2020.pdf
https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/5.VO_2.5.2020.pdf
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Die Handreichung ist eine hilfestellende Empfehlung. Die Verwendung der von uns 
angebotenen grafischen Materialien steht jedem Mitglied frei. Wir würden uns darüber 
freuen. Anregungen für die Weiterentwicklung nehmen wir gern auf. Auf Ihre Erfah-
rungsberichte sind wir gespannt.

Der Museumsverband Sachsen-Anhalt wünscht Ihnen einen guten Neustart des Aus-
stellungsbetriebs. 

Bleiben Sie gesund!

Ulf Dräger,  Susanne Kopp-Sievers,  
Vorsitzender Geschäftsführerin 

Bernburg, 4. Mai 2020
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Vorwort 
zur 4. Eindämmungsverordnung  
SARS-CoV-2 vom 16. April 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

das Land Sachsen-Anhalt hat den Beschluss in Aussicht gestellt, dass Museen ab dem 
4. Mai 2020 für den Publikumsverkehr wieder öffnen können. Es bestehe auch die Be-
reitschaft, aus dem allgemeinen Votum der Abstimmungsgespräche zwischen Bund 
und Ländern auszuscheren, bekräftigte Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff anläss-
lich der Pressekonferenz der Landesregierung Sachsen-Anhalt am 16. April 2020. Der 
Museumsverband Sachsen-Anhalt e. V. begrüßt trotz der bestehenden Ausnahmesitu-
ation die generelle Möglichkeit einer Wiedereröffnung der Museen und Ausstellungen 
im Land, weil damit den kulturellen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger und 
dem öffentlichen Bildungsauftrag der Museen zumindest teilweise wieder entspro-
chen werden kann. 

Dennoch muss immer wieder darauf verwiesen werden, dass eine Öffnung der Museen 
nicht ein Zurück in die Zeit vor der SARS-CoV-2 Pandemie bedeutet, sondern nur eine 
Öffnung unter den Rahmenbedingungen der SARS-CoV-2 Pandemie ist und daher alle 
einschränkenden Vorgaben zu beachten sind. Immerhin zählen 35 % der Bevölkerung 
Sachsen-Anhalts zu einer Risikogruppe. Viele aus dieser Gruppe gehören zu den treu-
esten Museumsbesucher*innen. Eine Öffnung kann also nur sehr vorsichtig geschehen. 

Die Fürsorge für Mitarbeiter*innen und Besucher*innen muss für Träger und Muse-
umsleitungen Priorität besitzen. Die notwendigen Konzepte der einzelnen Häuser 
müssen ggf. den Prüfungen der örtlichen Gesundheitsämter standhalten, um nicht 
einer Verbreitung des Virus durch Museen Vorschub zu leisten. 

Allerdings ist die Konzeption und Realisierung von konkreten Rahmenbedingungen 
für die Wiederöffnung von individuellen räumlichen, technischen, personellen und 
ökonomischen Bedingungen abhängig, außerdem von ausstehenden Regelwerken 
(z. B. Empfehlungen der Kultusministerkonferenz für Schulen zum 29. April 2020), von 
Investitionen der Träger in Abschirmungsinstallationen, in die Schulung von Personal 
und nicht zuletzt von den Prognosen des speziellen Besucherpotenzials in Anbetracht 
der fortbestehenden Kontaktverbotsregeln und touristischen Einschränkungen.

Deshalb ist von einer schrittweisen Wiedereröffnung der Museen über einen länge-
ren Zeitraum auszugehen. Eine generelle Wiedereröffnung aller Museen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt ist nicht realistisch. Der Gefahr einer ungeregelten Wieder-
öffnung im Zugzwang allgemeiner Lockerungen der Eindämmungsvorschriften soll 
diese Empfehlung entgegenwirken. 

Zunächst ist die Öffnung vorwiegend für regionale Individualbesucher in Museen 
und Sonderausstellungen mit großen Räumlichkeiten und mit richtungsgebunde-

 u 4. SARS-CoV-2-Eindäm-
mungsverordnung (PDF)

4.

https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/16_04_2020/16_04_2020_4_VO-SARS-COVID-II_16042020_Begruendung.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/16_04_2020/16_04_2020_4_VO-SARS-COVID-II_16042020_Begruendung.pdf
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nen Rundgängen zu empfehlen. Dies trifft insbesondere für Museen in Städten und 
Freilichtmuseen zu. Kleine Räumlichkeiten, in denen die Abstandsregeln nicht ein-
zuhalten sind, sollten genauso wie Gruppenführungen und museumspädagogische 
Werkstätten sowie vergleichbare Formate so lange nicht angeboten werden, bis all-
gemeine Empfehlungen – z. B. für Schulen – analog umgesetzt werden können. 

Nicht zu empfehlen ist außerdem die derzeitige Öffnung von Museen mit vorwiegend 
touristischem Besucherpotenzial, da wegen der allgemeinen Bewegungseinschrän-
kungen die Wirtschaftlichkeit des Betriebes abzuwägen bleibt. 

Nicht zu empfehlen ist die Öffnung von Ausstellungen, die lediglich in Gruppenfüh-
rungen zu besuchen sind, sofern nicht entsprechende Vorkehrungen die Einhaltung 
der Pandemieregeln garantieren. Gleiches gilt für den Ausschluss der Nutzungsmög-
lichkeiten jeglicher Aktiv- oder taktilen Angebote, auch für Touch-Screens, VR-Brillen 
usw., sofern die gebotenen Hygieneregeln nicht garantiert werden können.

Vorhandene technische Einrichtungen zur Regulierung der Besucherströme wie z. B. 
das Online-Ticketing, Zugangsschleusen u. ä. sind nützliche Hilfsmittel, dürfen jedoch 
keine generelle Hürde für die Öffnungsmöglichkeit darstellen. Sie sind bei den Museen 
im Land bisher nur sehr selektiv vorhanden. Eine solche Hürde würde hohe Investi-
tionen und eine mehrmonatige Realisierungszeit bedeuten.

Auf die engagierten Vermittler*innen in unseren Museen kommen in den nächsten 
Wochen und Monaten besondere Herausforderungen zu. Sie können bei der Wieder-
eröffnung nicht auf die gewohnten Vermittlungsformate und Zielgruppen setzen. Viel-
mehr müssen sie neue Wege für die Erschließung der Ausstellungen für Familien und 
Individualbesucher finden. Dies kann geschehen im Rahmen von durch Beschriftung 
gelenkten Rundgängen, Museumskoffern für Schulen und KiTas oder zielgruppenge-
rechte Erschließung der Bestände in museum-digital.de für den etwas anderen Schul-
unterricht bis hin zu Webinaren für Schulen usw. 

Mit der vorliegenden Handreichung möchte der Museumsverband Sachsen-Anhalt e. V. 
den Museen im Land eine praxisnahe Hilfestellung geben und Sie auf die Wiedereröff-
nung unter den Bedingungen der Maßnahmen zum Infektionsschutz vorbereiten. 

Was uns besonders am Herzen liegt: 
Heißen Sie Ihre Besucher*innen trotz aller Beschränkungen herzlich willkom-
men! Die Besucher*innen sollen sich wohlfühlen und merken, dass Sie alles für 
einen gefährdungsfreien und dennoch erlebnisreichen Besuch tun! Und beden-
ken Sie Ihre besondere Verantwortung für Ihre Mitarbeiter*innen.

Drücken Sie uns die Daumen, dass 2020 doch noch ein ertragreiches Jahr wird.  
Bleiben Sie motiviert, tatkräftig und vor allem gesund!

Ulf Dräger,  Susanne Kopp-Sievers,  
Vorsitzender Geschäftsführerin 

Bernburg, 21. April 2020

 u www.museum-digital.de

http://www.museum-digital.de
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Die rechtlichen Grundlagen 
für die Museumsarbeit

6. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 26. Mai 2020

Mit der 6. Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt wird die Öffnung der 
Museen unter Auflagen genehmigt. Erste Grundlage bildet die Präambel der 6. SARS-
CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 26. Mai 2020: 

Die Risiken der Covid-19-Pandemie erfordern ein neues gesellschaftliches Verständnis 
des sozialen Umgangs sowie einer stärkeren Selbstbeobachtung und Selbstdisziplin. Ein 
Großteil dieses Verhaltens basiert auf der Einsicht und Freiwilligkeit der Beteiligten und 
lässt sich nicht vollständig durch staatliche Regeln vorschreiben. … Eigene Interessen 
sollten zurückgestellt und freiwillig das Gemeinwohl gestärkt werden. Das bedeutet Ver-
antwortung und Fürsorge für andere insbesondere auch die vulnerablen Gruppen in der 
Bevölkerung zu übernehmen. Im Interesse des Gemeinwohls ist eigenverantwortliches 
Handeln, das Egoismen und Partikularinteressen zurückstellt, unabdingbar. 

Die 6. Eindämmungsverordnung gilt bis zum  1. Juli 2020 . 

Die rechtlich relevanten Regelungen  
für Museen in Sachsen-Anhalt

Die entscheidenden Regelungen für den Betrieb von Museen in Sachsen-Anhalt wer-
den hier nacheinander wiedergegeben: 

 u  Öffnung der Museen erlaubt  gemäß § 4 Abs. 2  
Folgende Einrichtungen oder Angebote dürfen nur für den Publikumsverkehr ge-
öffnet werden, wenn sichergestellt wird, dass die Abstands- und Hygieneregeln so-
wie Zugangsbegrenzungen nach § 2 Abs. 1 entsprechend eingehalten werden und 
Personen mit erkennbaren Symptomen einer Covid-19 Erkkrankung oder jeglichen 
Erkältungssymtomen ausgeschlossen: 
1. Museen und Gedenkstätten 
2. öffentliche Bibliotheken und Archive 
…
Die in Satz 1 Nm. 1 bis 3 aufgeführten Einrichtungen haben für die Besucher Kontakt-
listen entsprechend §1 Abs. 6 Nr. 5 zu führen. 

 u  Allgemeine Hygieneregeln sind anzuwenden  gemäß § 2 Abs. 1  
In allen Betrieben, Einrichtungen und bei Angeboten im Sinne dieser Verordnung 
sind Hygienevorschriften entsprechend den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
zu beachten. Der Betrieb der Einrichtungen und Angebote erfolgt unter strengen 

 p Änderung / Ergänzung  
6. Eindämmungsverordnung 
ggü. letztem Stand 5

 u 6. SARS-CoV-2-Eindäm-
mungsverordnung

 p Änderung / Ergänzung  
6. Eindämmungsverordnung 
ggü. letztem Stand 5

https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/6._Verordnung_unterschrieben_26.5..pdf
https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/6._Verordnung_unterschrieben_26.5..pdf
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Auflagen zur Hygiene, um die Reduzierung von Kontakten sowie den Schutz der Be-
sucherinnen und Besucher vor Infektionen sicherzustellen durch: 
1. Einhaltung von Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern Abstand zu anderen 

Personen 
…
2. ein verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime, zu dem unter Beachtung 

der jeweiligen Gegebenheiten in der Einrichtung ein Konzept zu erstellen ist, 
welches die aktuellen Empfehlungen der allgemeine Hygiene berücksichtigt; die 
zuständigen Behörden sind berechtigt, die Einhaltung der erweiterten Schutz-
maßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls weitere Auflagen zu erteilen 

3. Vermeidung von Ansammlungen von mehr als zehn Personen, insbesondere 
Warteschlangen von Kunden (z. B. durch Öffnung einer ausreichenden Zahl von 
Kassen) 

4.  Information der Kunden über gut sichtbare Aushänge und regelmäßige Durch-
sagen über die Verpflichtung zur Abstandsregelung und zur Einhaltung der 
Schutzmaßnahmen; bei Zuwiderhandlungen sind unverzüglich Hausverbote 
auszusprechen 

 u  Beitrag zur Nachverfolgung von Infektionsketten  gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 
Kontaktlisten: 
… die anwesenden Personen werden in einer Anwesenheitsliste erfasst, die min-
destens folgende Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, vollständige 
Anschrift und Telefonnummer; die Anwesenheitsliste ist vom Veranstalter oder der 
Veranstalterin für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Veranstaltung aufzu-
bewahren und dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vollständig auszu-
händigen, spätestens zwei Monate nach Ende der Veranstaltung sind diese Daten 
zu löschen. 
Der Paragraf dient der Nachverfolgung der Infektionsketten. 

 u  Gruppen bis zu zehn Personen erlaubt  gemäß § 1 Absatz 1  

 u  Mund-Nasen-Schutz nicht vorgeschrieben  
Nach der 5. Eindämmungsverordnung ist für den Besuch der Museen in Sachsen-
Anhalt kein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben. Allerdings gelten Pflichten zum 
Tagen eines Mund-Nasen-Schutzes im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
und beim Einkaufen zum 23.April 2020 Pflicht. Es wird empfohlen, dies für den 
Publikumsverkehr in Museen zu berücksichtigen. 

 u  Tourismus  gemäß § 5
Reisen aus touristischem Anlass in das Gebiet Sachsen-Anhalts sind erlaubt. 

 u  Gaststätten (Museumscafé)  gemäß § 6 
Der Betrieb von Gaststätten und damit auch Museumscafés ist erlaubt. Die de-
taillierten Regelungen sind der Verordnung und der Begründung zur Verordnung 
zu entnehmen. 
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 u  Veranstaltungen  
Nach § 1 Absatz 4 Satz 2 sind fachkundig organisierte kulturelle Veranstaltun-
gen und Führungen wieder erlaubt. Bis zum 30. Juni Veranstaltungen von bis zu 
100 Personen, ab dem 1. Juli dürfen Veranstaltungen bis zu 250 Personen wieder 
durchgeführt werden, wenn die üblichen Auflagen zu Abstand, Hygiene, Reinigung 
und Kontaktlisten eingehalten werden, und wenn der Veranstalter mit der Orga-
nisation von Veranstaltungen vertraut ist. 

 u  Ordnungswidrigkeiten bei Nichteinhaltung der 6. Eindämmungs- 
verordnung vom 2. Mai 2020 des Landes Sachsen-Anhalt 
Ordnungswidrig sind im Bußgelkatalog ausführlich geregelt. Die genannten Sätze 
werden zugrunde gelegt, wenn diese erstmals fahrlässig begangen wurden. Sie 
können aber den Umständen des Einzelfalls entsprechend ermäßigt oder erhöht 
werden. Bei Wiederholungen verdoppeln sich die Sätze. 

Bei einem Verstoß droht ein Bußgeld von 1.000 €. Adressat des Bußgeldbeschei-
des ist der Betriebsinhaber bzw. Betriebsinhaberin, bei juristischen Personen die 
Geschäftsführung. Dies gilt für 

 U Nicht-Sicherstellung der Einhaltung der beschriebenen  
 Abstandsbestimmungen 

 U Zugangsbeschränkungen 

 U Einlasskontrollen oder Hygienebestimmungen 

 U Einhaltung der Bestimmungen für Gaststätten

Regelungen zum Gesundheits- und Arbeitsschutz

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus haben arbeitsrechtliche Konsequenzen. 
Das Personal im Publikumsverkehr, wie die wichtigen Aufsichten und Kassenkräfte, 
haben einen Anspruch auf Schutz vor dem Virus. Hier gelten die vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales herausgegebenen Arbeitsschutzstandards.

 u Mehr dazu: 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales: Arbeitsschutz 
(PDF)

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf;jsessionid=AC55C73E474ABA25F7072E27D62BD6BE?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf;jsessionid=AC55C73E474ABA25F7072E27D62BD6BE?__blob=publicationFile&v=4
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Was müssen die Museen konkret tun?

Einhaltung Abstandsgebot in Ausstellungsräumen,  
Foyer / Kassenraum, Shop usw. 

 u Die Museen müssen grundsätzlich ihre  Ausstellungsräume und öffentlich zu-
gänglichen Räume  dahingehend prüfen, ob sie unter Berücksichtigung des Ab-
standsgebots überhaupt für Publikumszutritt geeignet sind. Beschränkung des 
Zugangs auf 1 Person je 10 m2 (besser: 20 m2) Fläche sind zu gewährleisten. Eine 
Orientierung zur veranschlagenden Größe bieten die Vorschriften für den Handel 
in der 5. Eindämmungsverordnung.So werden für Flächen bis zu 800 m2 der Bedarf 
von 10 m2/Person angesetzt, für Flächen über 800 m2 ein Bedarf von 20 m2. Aus-
führliche Hinweise zur Flächenberechnung finden sich auf S. 8 der Begründung 
zur 6. Eindämmungsverordnung.

Das Museum muss die Anzahl der Menschen berechnen, die sich maximal in einem 
Raum und im Museum insgesamt aufhalten dürfen. Dazu zählt selbstverständlich 
auch das Kassen- und Aufsichtspersonal. 

Bei Raumabfolgen bzw. kleinen Räumen: Vor kleinteiligen Räumen sind hierzu 
Hinweise anzubringen, in denen die Besucher gebeten werden, unter Einhaltung 
der Abstandsregeln von 1,5 m zu warten, bis der Raum betreten / durchquert wer-
den kann. Auch hier ist Schlangen- bzw. Gruppenbildung zu vermeiden. 

Eventuell sind auch Ausstellunsgräume für den Publikumsverkehr zu sperren. 

Gäste müssen auch vor den Vitrinen und Exponaten in mindestens 1,5 m Abstand 
zueinander stehen, sofern sie nicht zu einer Familie bzw. einer gemeinsamen 
Gruppe von bis zu 5 gehören. Hierauf muss das Aufsichtspersonal achten und 
ggf. die Gäste auf die allgemein gültigen Regeln aufmerksam machen! Es wird 
empfohlen, bereits an der Kasse die Familien bzw. zusammengehörigen Gruppen 
durch z. B. große farbige Klebepunkte für die Aufsichten in den Ausstellungsräu-
men kenntlich zu machen. Sie erleichtern Ihrem Aufsichtspersonal die Arbeit! 

 u  Ein-und Ausgänge, Wegeführung, Flure und Treppenhäuser : Die Wegeführung 
der Besucher*innen ist so zu planen, dass das Abstandsgebot eingehalten werden 
kann.

Ggf. müssen neue Laufwege bzw. Rundgänge entwickelt und Ausstellungsräume 
auch gesperrt werden. 

Wo es ermöglicht werden kann, sollten getrennte Ein- und Ausgänge gewählt wer-
den.

 p Änderung / Ergänzung  
6. Eindämmungsverordnung 
ggü. letztem Stand 5

 u Begründung der 6. SARS-
CoV-2-Eindämmungsverord-
nung

https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/27_05_2020/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_Begruendung.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/27_05_2020/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_Begruendung.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/27_05_2020/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_Begruendung.pdf
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Ggf. muss z. B. für einen Durchgang, bei dem die 1,5 m nicht eingehalten werden 
können, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben werden (vgl. 
hierzu S. 9 der Begründung zur Eindämmungsverordnung).

 u Im  Foyer / Kassenbereich  sind Gruppen- bzw. ist eine Schlangenbildung zu ver-
meiden. Die Länge der Schlangen ist kurz zu halten. Die Gäste müssen in der War-
tezone in einem Abstand von 1,5 m bis 2 m voneinander stehen.

Eine Ordnung der Schlangen geschieht am einfachsten durch Abstandszeiger wie 
im Handel üblich. Die Notwendigkeit technischer Hilfestellung durch Organisa-
tionssysteme wie z. B. an Flughäfen und Einkaufszentren ist u. U. empfehlenswert. 

Die Schlangenbildung kann verkürzt werden, wenn die Gäste ihre Kontaktdaten 
nicht bei den Kassen angeben müssen, sondern sich in die erforderlichen Bögen 
zur Erfassung der Kontaktdaten bereits vor der Kasse eintragen können. Es bieten 
sich folgende Möglichkeiten an: 

a)  Aus Datenschutzgründen werden Bögen zur Erfassung von Einzelpersonen  
 ausgelegt und an der Kasse abgegeben. 
b) Es werden Listen für Gruppen bzw. Hausstände ausgelegt, in die sich die Gäste  
 eintragen. 
c) Jemand vom Personal erfasst die Daten durch Befragung. 

Bei den Lösungen a und b ist aus hygienischen Gründen zu vermeiden, dass zu 
viele Gäste den gleichen Stift anfassen. 

Die Schlangenbildung vor den Kassen kann verkürzt werden, wenn die Waren aus 
dem Shop an einer separaten Kasse abgerechnet werden. 

Um die Anzahl der Besucher zu steuern, kann, wo möglich, eine Online-Buchung 
angeboten werden oder auf die Möglichkeit der telefonischen Anmeldung verwie-
sen werden. Das hängt aber davon ab, welche Besucherströme erfahrungsgemäß 
zu erwarten sind. 

Auch kann über eine Änderung der Öffnungszeiten nachgedacht werden. Für 
Museen, die es finanziell und personell realisieren können, sind ggf. erweiterte 
Öffnungszeiten sinnvoll. Andere wiederum werden aufgrund der erhöhten per-
sonellen Herausforderung im Bereich der Aufsichten ggf. die Öffnungszeiten ein-
schränken müssen, weil die dafür zur Verfügung stehenden Kräfte nicht vorhan-
den sind. 

 u  Hausordnung : Diese sollte unbedingt um die Eindämmungsmaßnahmen ergänzt 
und im Eingangsbereich gut sichtbar aufgehängt werden. Dies ermöglicht eine 
Abweisung von Besucher*innen, die sich nicht an die Maßnahmen halten.

 u Im Eingangsbereich, in der Garderobe, im Sanitärbereich und den Ausstellungs-
räumen sind gut sichtbar  Plakate mit den Hygieneregeln und das Abstands-
gebot  anzubringen (z. B. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung). Der 

 u Begründung der 6. SARS-
CoV-2-Eindämmungsverord-
nung

https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/27_05_2020/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_Begruendung.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/27_05_2020/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_Begruendung.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/27_05_2020/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_Begruendung.pdf
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Museumsverband bietet Ihnen kostenlos gestaltete Plakate zum Download mit 
dieser Handreichung an. 

 u  Shop : Dieser ist entweder umzugestalten, damit von den Besucher*innen das 
Abstandsgebot eingehalten werden kann, oder er ist zu schließen. 

Wie in anderen Geschäften sind im Shop Hinweise gut sichtbar zu platzieren, die 
die Kunden höflich bitten, nur Ware anzufassen, die man erwerben möchte.

 u  Café : Die DEHOGA Sachsen-Anhalt bietet auf ihrer Website einen Leitfaden zur 
Umsetzung der Regeln in Gaststätten an.

 u  Lift : Die Anzahl der Personen, die diese unter Einhaltung des Abstandsgebots 
benutzen dürfen, ist festzulegen. Die max. Anzahl ist außen an den Aufzügen zu 
kommunizieren.

 u  Garderobe, Schließfächer : Auch hier müssen Möglichkeiten für die Einhaltung 
des Abstandsgebots gefunden werden, z. B. durch Reduzierung der zur Nutzung 
stehenden Schließfächer und Garderoben. Garderoben, bei denen Kleidung und 
Taschen entgegengenommen werden, sind zu schließen.

Hygiene- und Reinigungsmanagement

 u Bei der Erstellung des  Hygiene- und Reinigungsplans  sollen alle hygienerelevan-
ten Bereiche für den Publikumsverkehr Beachtung finden. Dabei sind insbeson-
dere folgende Punkte zu berücksichtigen:

 U Risikoanalyse im Aufenthaltsbereich der Besucher einschließlich Sanitärbe-
reich

 U Risikobewertung: Abhängig von den zu erwartenden Besucherkreisen 

 U Festlegung von Reinigungsmaßnahmen

 U Festlegung von Überwachungsmaßnahmen und regelmäßige Kontrolle durch 
die Museumsleitung bzw. die damit beauftragte Person

 U fortlaufende Aktualisierung des Hygiene- und Reinigungsplans

 U Dokumentation empfehlenswert

 u  Infektionsschutz : Auf der Seite www.infektionsschutz.de der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung gibt es zahlreiche Materialien und Merkblätter zum 
Download für Bildungseinrichtungen, die zu empfehlen sind. 

 u Die Schulträger sind die Kommunen, die in Sachsen-Anhalt häufig auch  Träger 
von Museen  sind. Die Träger sind für das Hygiene- und Reinigungsmanagement 
der Schulen verantwortlich und veranlassen dieses. Ggf. lassen sich die Erfahrun-

 u DEHOGA Sachsen-Anhalt 
(PDF)

 u Weitere Informationen zur 
Reiningung sind zu finden 
unter: 
RKI: Reinigung und Des-
infektion

 u siehe auch unten: 
Reinigung als Beispiel – 
Überlegungen der Stadt 
Halle

 u www.infektionsschutz.de

https://www.dehoga-sachsen-anhalt.de/wp-content/uploads/2020/05/Hygienekonzept-Tourismuswirtschaft-Sachsen-Anhalt-final.pdf
https://www.dehoga-sachsen-anhalt.de/wp-content/uploads/2020/05/Hygienekonzept-Tourismuswirtschaft-Sachsen-Anhalt-final.pdf
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion
http://www.infektionsschutz.de
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gen mit dem erhöhten Hygiene- und Reinigungsmanagement in Schulen auch für 
Ihr Museum umsetzen. 

 u Am  Ein- und Ausgang  sind Möglichkeiten für die Handdesinfektion anzubieten.

 u  Sanitärbereich : fließend Wasser, Seife, Handpapier im ausreichenden Maße sind 
bereitzustellen.

 u  Kasse : Das Kassenpersonal ist wie bei Apotheken, Lebensmittelgeschäften durch 
Plexiglassichtwände/“Spuckschutz“ vor der Tröpfcheninfektion zu schützen. 
Wenn die Möglichkeit der bargeldlosen Bezahlung besteht, sollte diese angebo-
ten werden. 

Trägern kleinerer kommunaler Einrichtungen wird empfohlen zu prüfen, ob der 
Eintritt angesichts der geringeren Besucherzahl und des dagegen stehenden Ver-
waltungs- und Organisationsaufwands erlassen werden kann. Für diesen Fall wird 
empfohlen, eine Spendendose aufzustellen. Es sollte der Hinweis gegeben wer-
den, dass das Museum auf den Eintritt aus organisatorischen Gründen verzichtet, 
aber dennoch auf Einnahmen aus Spenden z.B. Restaurierungen angewiesen ist.

 u Für das  Kassen- und Aufsichtspersonal  sind persönliche Schutzmasken in aus-
reichender Zahl vorzuhalten. Die hygienische Entsorgung oder desinfizierende 
Reinigung der Masken ist zu gewährleisten. Das Personal ist in den Gebrauch der 
Schutzmasken einzuweisen (s. u.). 

 u  Mund-Nasen-Schutz für Besucher*innen : Es besteht die Pflicht zum Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes in Form von Alltags- bzw. Communitymasken oder 
Schals in Geschäften sowie in engen Bereichen, in denen ein Mindestabstand von 
1,5 m nicht eingehalten werden kann. 

Zum Schutz der Besucher*innen und Mitarbeiter*innen untereinander ist zu prü-
fen, ob als Serviceangebot den Besucher*innen einfache Schutzmasken preis-
günstig an der Kasse angeboten werden können. 

Natürlich kann jeder Träger bzw. Betreiber eines Museums Besucher*innen das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes über eine Ergänzung der Hausordnung vor-
schreiben. Wenn man sich für eine „Maskenpflicht“ (also Nase-Mund-Bedeckung, 
auch durch Tücher / Schals) entscheidet, ist dies als Einlassvoraussetzung ohne 
Ausnahme und bereits vor der Kasse zu kommunizieren. 

Für bestimmte vulnerable Gruppen gibt es eine Ausnahmen von der Tragepflicht. 
Dieser Personenkreis ist auf S. 10 der Begründung zur Eindämmungsverordnung 
detailliert aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass diese Personen an der Kasse kein 
ärztliches Attest vorlegen müssen, wenn sie keinen den Mund-Nasen-Schutz tra-
gen. Vielmehr müssen Sie ihre Ausnahmegründe in anderer Weise glaubhaft ma-
chen.

 u Begründung der 6. SARS-
CoV-2-Eindämmungsverord-
nung

https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/27_05_2020/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_Begruendung.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/27_05_2020/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_Begruendung.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/27_05_2020/VO_Sechste_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_Begruendung.pdf
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 u Regelmäßige mehrfache  Reinigung von Gemeinschaftsflächen , Kontaktflächen 
usw. ist erforderlich. Alles was angefasst wird, wie z. B. Geländer, Touchscreens, 
Hands-on-Elemente, Knöpfe im Lift usw. aber auch Tischvitrinen, die ggf. häufig 
berührt werden, ist mehrfach täglich zu reinigen.

Zur Orientierung können als Beispiel die von der Stadt Halle für Schulen und Ein-
richtungen der kulturellen Bildung mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Maß-
nahmen dienen: 

 U Zweimal täglich desinfizierende Reinigung der Sanitärbereiche

 U Wischdesinfektion von Türklinken, Handläufen nach Schul- bzw. Dienstschluss 
(hier ist aber zu beachten, dass es sich bei Schulen um eine geschlossene 
Gruppe im Gebäude handelt, während in Museen sich die Zusammensetzung 
der Besucher*innen fortlaufend ändert). 

 Achtung : Dort, wo die Reinigung an Fremdfirmen ausgelagert ist, muss der Ver-
trag frühzeitig überprüft und ergänzt werden. Wenn die Reinigungskräfte dort 
nicht reichen, sind ggf. andere Möglichkeiten der Reinigung zu suchen, z. B. über 
Minijobs. 

 u  Audioguides : Audioguides und Head-Sets sollten nur angeboten werden, wenn 
diese nach einmaligem Gebrauch desinfiziert werden können. Teilweise ist bei 
Head-Sets eine sehr hohe Infektionsgefahr aufgrund der Schaumstoffbezüge von 
Kopfhörern und Mikrofon möglich. Dann dürfen diese nicht eingesetzt werden. 
Ggf. ist alternativ das Angebot einer Führung per App über ein mobiles Endgerät 
sinnvoll, die sich jeder Besucher auf sein privates Handy usw. laden kann. 

 u  Klimaanlagen und andere technische Lüftungssysteme  sind auf das Potenzial 
der möglichen Virenverbreitung zu prüfen. 

Erhebung der Kontaktdaten der Gäste

Dies ist eine der wichtigen Grundvoraussetzungen zur Öffnung des Museums. Die Maß-
nahme dient zur Nachverfolgung der Infektionsketten. Von jedem Gast muss erhoben 
werden: 

 U Name und Vorname 

 U Anschrift 

 U Telefonnummer 

Zusätzlich ist es sinnvoll, den Erfassungsbogen mit Spalten für Datum und Uhrzeit zu 
versehen. Das erleichtert Ihnen das Heraussuchen auf Nachfrage des Gesundheits-
amtes und diesem Rückverfolgung. Weiterhin sollte auf dem Erfassungsbogen der 
Grund der Erfassung angegeben sein. 

 u RKI: Reinigung und Des-
infektion

 u siehe
Anlage zum Thema Reini-
gung aus museumsfach-
licher Sicht

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion


19  InhaltHandreichung zur Öffnung von Museen für den Publikumsverkehr | 8. Juni 2020

Die Daten sind vier Wochen nach dem jeweiligen Besuchstag sicher vor der Einsicht-
nahme Dritter aufzubewahren. Sie sind spätestens mit Ablauf von zwei Monaten nach 
dem Besuch zu vernichten. Die Daten sollten im Sinne der DSGVO nicht maschinell 
erfasst werden, d. h. die Kassenkraft sollte diese nicht in ein Computersystem einge-
ben. Auf Verlangen sind die Daten dem Gesundheitsamt vollständig auszuhändigen. 
Es ist sicherzustellen, dass die Daten nur für diesen einen Zweck der Verfolgung der 
Infektionsketten genutzt werden. Eine weitere Verarbeitung ist nicht zulässig. 

Die Erhebung kann durch den Gast selbst z. B. an einem Stehpult durch Eintrag in ein 
vorbereitetes Formblatt geschehen. Im Sinne des Hygiene- und Reinigungsmanage-
ments ist zu prüfen, wie häufig vom Museum bereitgestellte Stifte und Pult zu reinigen 
sind. Oder aber der Gast wird gebeten, eigene Stifte zu nutzen. 

Die Erhebung der Kontaktdaten kann auch durch die Kassenkraft oder, je nach Be-
sucheraufkommen, durch weiteres Personal vorgenommen werden. 

Der Museumsverband Sachsen-Anhalt bietet Ihnen entsprechende Formblätter zum 
Download an. 

Vermittlungsangebote und Veranstaltungen

Bis zum 30. Juni 2020 dürfen gemäß 6. Eindämmungsverordnung vom 26. Mai 2020 
Veranstaltungen bis zu 100 Personen und ab dem 1. Juli dürfen Veranstaltungen für 
250 Gäste durchgeführt werden, wenn ein fachkundiges Konzept vorliegt und der Or-
ganisator mit der Durchführung von Veranstaltungen vertraut ist. Ausdrücklich sind 
auch Führungen erlaubt. Weiterhin ist eine Vielzahl von Bildungseinrichtungen für 
den Publikumsverkehr geöffnet worden. Dies alles hat auch Rückwirkungen auf die 
Angebote der Museen.

 u  Führungen 

 U Die Gruppe sollte so groß sein, dass sich die Abstandsregeln von 1,5 m gut 
einhalten lassen und die Führungsperson stimmlich nicht überfordert wird.

 U Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes seitens der Gäste ist zu empfehlen, 
während der / die Führende durch eine Maske kaum verständlich ist und darauf 
verzichten sollte. 

 U Gleich zu Beginn der Führung müssen der Eintrag in den Kontaktbogen (Da-
tum, Uhrzeit, Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer ) und die Desinfek-
tion der Hände erfolgen. 

 U Die Teilnehmenden sind über die Hygiene- und Abstandsregeln zu informie-
ren.

 u Formblätter des Museums-
verbands Sachsen-Anhalt

 p Änderung / Ergänzung  
6. Eindämmungsverordnung 
ggü. letztem Stand 5
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 U Das Weiterreichen von Gegenständen wie z. B. erläuternde Fotos etc. ist zu 
vermeiden, da diese Objekte eine Kontaktfläche und damit eine Infektions-
möglichkeit darstellen. 

 U Da die Personenzahl im Gebäude durch die Auflagen der Eindämmungsmaß-
nahmen begrenzt ist, ist es sehr sinnvoll, wenn Führungen nur auf Anmeldung 
durchgeführt werden. So können Sie den Besucherfluss besser steuern und 
bereits im Vorfeld Einzelbesucher darauf verweisen, dass das Museum leider 
die maximale Besucherzahl erreicht hat und mit Wartezeiten zu rechnen ist. 

 U Im Außenbereich lassen sich Führungen einfacher gestalten. Aber auch hier ist 
auf schmale Durchgänge unter 1, 5 m und möglichen Gegenverkehr zu achten. 

 U Head-Sets dürfen nur zur Anwendung kommen, wenn sie sich nach einmaligen 
Gebrauch desinfizieren lassen! 

 U Es ist sinnvoll, Ihre Gäste bereits auf Ihrer Website über die Regeln zur Führung 
zu informieren.

 u  Veranstaltungen  (z. B. Tagungen, Vorträge, künstlerische Aufführungen)

 Planung der Veranstaltung

 U Gehen Sie Ihre geplanten Veranstaltungen durch und legen für die unter-
schiedlichen Veranstaltungsarten ein Planungsschema an, dass Sie dann nur 
noch aktualisieren müssen. 

 U Planen Sie einen ausreichenden Vorlauf für die Organisation der Veranstaltung 
ein! 

 U Prüfen Sie die Zeitabläufe der Veranstaltung auf die Realisierungsmöglich-
keiten. 

 U Denken Sie an die erforderlichen regelmäßigen Lüftungsintervalle (s. u.). 

 U Denken Sie daran, dass der geordnete Zugang sowie das Verlassen des Rau-
mes oft mehr Zeit als nach bisherigen Erfahrungswerten in Anspruch nimmt. 

 U Denken Sie daran, dass die Pausenversorgung ebenfalls mehr Zeit in Anspruch 
nehmen kann als in Zeiten vor den Eindämmungsmaßnahmen. 

 U Verzichten Sie lieber auf einen Vortrag und geben dafür der Sicherheit mehr 
Raum.

 Wirtschaftlichkeit : Prüfen Sie Wirtschaftlichkeit der Veranstaltung im Hinblick 
auf den zusätzlichen Aufwand, der erforderlich ist, um die Eindämmungsmaß-
nahmen zu befolgen.
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 Vermietung von Räumen

 U Es wird empfohlen, bei der Vermietung von Räumen im Mietvertrag festzu-
legen, dass der Veranstalter (= Mieter) für die fachkundige Organisation der 
Veranstaltung verantwortlich ist und ihm das Hygiene- und Abstandskonzept 
gemäß der geltenden Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
sowie die Verantwortung für dessen Einhaltung obliegt. Darauf ist im Miet-
vertrag mit dem Hinweis auf die entsprechenden Paragrafen der geltenden 
Eindämmungsverordnung zu verweisen. Auch ist die unter Einhaltung der 
Eindämmungsmaßnahmen maximal erlaubte Personenzahl im Mietvertrag 
festzulegen.

 U Museen stellen ihre Räume gerne für Trauungen und Feiern zur Verfügung. 
Dabei handelt es sich zumeist um Veranstaltungsarten, die erfahrungsgemäß 
sehr emotional sind, bei denen mit nahen Begegnungen zu rechnen ist und 
das Abstandsgebot für einen Teil der Gäste nicht eingehalten werden kann. 
Um zu vermeiden, dass Ihre Einrichtung mit einem eventuellen Corona-Infek-
tionsgeschehen in Verbindung gebracht wird und in der Öffentlichkeit Scha-
den nimmt, sollten Sie dem Mietvertrag die entsprechenden Auszüge aus der 
geltenden Eindämmungsverordnung sowie Auszüge aus der dazugehörigen 
Begründung beilegen. 

 Veranstaltungen in Innenräumen

 U Grundsätzlich ist bei der Planung von Veranstaltungen in Innenräumen das 
Verhalten von SARS-CoV-2 in Aerosolen zu bedenken. In Räumen ohne aus-
reichende Luftzirkulation kann sich das Virus sehr lange in der Luft halten. 
Daher ist das Risiko einer Ansteckung in geschlossenen Räumen auch unter 
Berücksichtigung von Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen um ein Viel-
faches höher als draußen. 

 U  Veranstaltungsrelevante Räume 

 p Veranstaltungsraum
 p ggf. ausreichende Pausenräume
 p Sanitärräume
 p Foyer und Garderobe
 p Verkehrswege

 U  Lüftung : Schon bei der Auswahl der Räumlichkeiten – Veranstaltungs- und 
Pausenräume, Foyer – muss auf die Möglichkeit einer guten und regelmäßigen 
Luftzirkulation während der Veranstaltung geachtet werden. Diese ist möglich 
durch geöffnete Fenster und Türen. 

Wenn die Lüftung über eine Klima- oder Lüftungsanlage erfolgt, ist die tech-
nische Überprüfung der Anlage durch Fachfirmen auf Eignung zwingend er-
forderlich. Klima- oder Lüftungsanlagen müssen die technischen Vorausset-
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zungen für die Senkung der Aerosolbelastung erfüllen. Die Wartungsintervalle 
sind zu erhöhen. Lüftungsanlagen mit einem reinen Umluftbetrieb sind zu ver-
meiden.

In Orientierung an den Auflagen für Bildungseinrichtungen sollten die Lüf-
tungsintervalle während der Veranstaltung alle 30 bis 45 Minuten für jeweils 
5 bis 10 Minuten erfolgen. 

 U  Zulässige Personenzahl : Es ist die für die Raumgröße maximal zulässige Per-
sonenzahl zu ermitteln nach Art der Veranstaltung und den Regeln für Räum-
lichkeiten. Denken Sie daran: Zu den Räumlichkeiten zählen neben dem Ver-
anstaltungsraum auch alle weiteren Aufenthaltsbereiche der Gäste wie z.B. 
Pausenräume, Foyer und Garderobe, Sanitärräume, Verkehrswege. 

 p Bei Veranstaltungen mit Saalbestuhlung für Tagungen ist wie in Theatern 
die 1,5 m Abstandsregel zu beachten.

 p Bei Veranstaltungen mit Tischen ist eine Orientierung an den Regeln für die 
Gastronomie zu empfehlen. 

 p Bei Veranstaltungen, die wie in Geschäften überwiegend eine Bewegung 
durch den Raum erfordern, sind die 10 m2 bzw. 20 m2 Regelungen der gel-
tenden Eindämmungsverordnung anzuwenden.

 p Legen Sie einen Bestuhlungs- bzw. Tischplan entsprechend der o. a. Rege-
lungen an. Dieser bildet die Grundlage für das Platzierungsschema.

 p Halten Sie immer eine Platzreserve vor. 

 U  Gefährdungsbeurteilung  

 p Der Kreis der Teilnehmenden ist zu definieren. Handelt es sich überwie-
gend um Teilnehmende aus den Risikogruppen? Wenn ja, dann ist an ein 
erhöhtes Maßnahmenmanagement zu denken. 

 p Art der Veranstaltung: Verzichten Sie auf Veranstaltungen, die eine über-
wiegend enge Interaktion der Gäste oder atmungsintensive Aktionen er-
fordern (z. B. historische Spiele, Gesang). Vermeiden Sie gemeinschaftliche 
Kontaktflächen. 

 p Versuchen Sie bis kurz vor Veranstaltungsbeginn zu klären, ob die Teilneh-
menden aus einer Akutregion der Pandemie kommen bzw. ob die Region, 
in der Sie die Veranstaltung durchführen wollen, eine Akutregion ist. Ggf. 
sollten Sie in diesem Fall die Veranstaltung absagen. 

 U  Anmeldung : Eine schriftliche Anmeldepflicht ist zu empfehlen, denn diese 
erleichtert das Steuern von Warteschlangen, ggf. auch die Vergabe von Zeit-
fenstern für den Einlass. 

 U  Teilnehmerbeitrag : Ein erforderlicher Teilnahmebeitrag sollte mit der Anmel-
dung überwiesen werden. Sollte der Eintritt sehr gering sein, ist zu prüfen, ob 
auf den Eintritt verzichtet werden kann.



23  InhaltHandreichung zur Öffnung von Museen für den Publikumsverkehr | 8. Juni 2020

 U  Platzierung  

 p Eine frühzeitige Anmeldung der Gäste ermöglicht deren Platzierung gemäß 
des Raumplanes (s. o). 

 p Markieren Sie die Reihen / Sitzplätze zur besseren Auffindbarkeit durch die 
Gäste wie im Theater. Wenn es sich um eine zeitlich lange Veranstaltung 
handelt, erleichtert eine Platzierung ggf. auch bei erforderlicher Rückver-
folgung die Identifizierung der Personen, die am nächsten gesessen haben. 
Bitten Sie daher die Gäste, sich an ihre Platzierung zu halten und nicht zu 
tauschen. 

 p Ob Sie ein Platzierungsschema mit Namen im Foyer zur Orientierung aus-
hängen, ist je nach Zusammensetzung der Gäste diplomatisch zu hand-
haben. Bei empfindlichen Gästen könnte dies u. U. endlose Diskussionen 
über ihren „Rangplatz“ zur Folge haben. 

 U  Kontaktdatenverfolgung : Die  Registrierung der Gäste  (Datum, Uhrzeit, 
Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer), die Organisation der DSGVO-kon-
formen Aufbewahrung der Formulare und ihre Vernichtung nach vier Wochen 
bzw. bis zum Ablauf von zwei Monaten ist erforderlich. Die gilt auch für die He-
rausgabe an das zuständige Gesundheitsamt auf Anfrage. Die Teilnehmenden 
können diese Kontaktformulare bereits mit der schriftlichen Anmeldung zur 
Veranstaltung ausgefüllt zusenden. 

 U  Kontrolle der maximal möglichen Besucherzahl  

 p Wenn es sich um eine sehr große Teilnehmerzahl handelt, ist es wichtig, am 
Tag der Veranstaltung die dem Veranstaltungsraum entsprechende maxi-
mal mögliche Besucherzahl sowie die Zusammensetzung der Teilnehmen-
den zu kontrollieren. 

 p Möglichkeiten der Kontrolle sind z. B. die Registrierung der Gäste durch 
einen Klebepunkt, der außen an der Kleidung zu tragen ist, durch farbige 
Bändchen am Arm oder durch veranstaltungsspezifische Namensschilder.

 p Achten Sie darauf, dass an der Veranstaltung nur die zugelassenen Perso-
nen und Mitarbeiter*innen teilnehmen. Dies hilft bei der Rückverfolgung 
von Infektionsketten. 

 U  Ausschluss von Personen : Personen mit erkennbaren Symptomen einer 
Atemwegserkrankung (Schnupfen, Husten, Grippesymptome) ist der Zugang 
zur Veranstaltung zu verbieten!

Personen, die den Hygiene- und Abstandsregeln nicht folgen, ist die Teilnah-
me an der Veranstaltung zu verwehren. Machen Sie ggf. von Ihrem Hausrecht 
Gebrauch! 

 U  Zutritt und Verlassen der Veranstaltung : Überlegen Sie, wie Sie das Betreten 
bzw. Verlassen der Räume zur Vermeidung von Warteschlangen und der erfor-
derlichen Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m steuern. Bestimmen Sie 
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vor allem bei großen Veranstaltungen jemanden, der diese Situation während 
des Verlaufs der Veranstaltung beaufsichtigt.

 p Wenn Sie eine große Zahl an Gästen erwarten, kann zur Steuerung des Zu-
gangs neben der Platzierung auch eine bestimmte Zeiteinheit zur Ankunft 
und Platzeinnahme mitgeteilt werden. 

 p Regeln Sie für Pausenzeiten und das Veranstaltungsende das geordnete 
Verlassen des Raumes – z. B. zuerst geht die hintere Sitzreihe, dann die 
nächste usw.

 p Die Bereitstellung von Handdesinfektion bzw. Handwaschmöglichkeiten 
an den Zu- bzw. Ausgängen ist selbstverständlich. 

 p Es ist möglichst eine getrennte Wegeführung der Zu- bzw. Ausgänge zu pla-
nen, ggf. sind entsprechende Markierungen auf dem Boden anzubringen 
oder durch Trennbänder / Flatterband deutlich zu machen.

 U  Sanitärbereich : 

 p Die Wegeführung zu den Toiletten ist zu klären. 
 p Die maximale Anzahl der Personen, die sich im Sanitärbereich gleichzeitig 

aufhalten dürfen, ist ebenfalls zu berechnen und durch Anschlag mitzu-
teilen. Ggf. sind einige Plätze zu sperren. 

 p Fließendes Wasser, ausreichend Flüssigseife und Papierhandtücher sind 
bereitzustellen. 

 p Die Häufigkeit der Reinigung der Toiletten ist zu klären. 
 p Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist zu empfehlen (vgl. Gaststätten). 

 U  Mund-Nasen-Bedeckung und Spuckschutz : In Sachsen-Anhalt gilt eine 
Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung nur für den öffentlichen Verkehr und für 
Geschäfte. Bei Veranstaltungen, die im Sitzen stattfinden, wie Seminare, Vor-
tragsveranstaltungen, Vorführungen, kann auf die Mund-Nasen-Bedeckung 
verzichtet werden. 

 p Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, z. B. durch eine 
enge Wegeführung, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung der Gäste anzuraten. 
Sie sollten schon mit der Einladung die Bitte verbinden, die Mund-Nasen-
Bedeckung mitzunehmen. 

 p Halten Sie ggf. Mund-Nasen-Bedeckungen an der Anmeldung bereit. 
 p Die Mitarbeiter*innen, die in unmittelbarem Kontakt zu den Gästen ste-

hen (z. B. bei der Anmeldung), sollten zum eigenen Gesundheitsschutz eine 
geeignete Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Kommen Sie Ihrer Pflicht als 
Arbeitgeber nach. 

 p Für die Anmeldung ist für die Mitarbeiter*innen möglichst ein Spuckschutz 
wie an der Kasse bereitzustellen. 

 U  Pausenversorgung : Die Organisation der Pausenversorgung (Bewirtung mit 
Getränken, Speisen) ist ebenfalls den Regeln der Eindämmungsmaßnahmen 
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unterworfen. Ihre Umsetzung ist von der Situation vor Ort abhängig. Es gelten 
die Regeln für Gaststätten. Besprechen Sie die Rahmenbedingungen der Ver-
sorgung vorher mit dem Cateringservice und berücksichtigen Sie das Ergebnis 
im Veranstaltungskonzept.

 U  Information der Teilnehmenden und Mitarbeitenden 

 p Wie im Ausstellungsbetrieb ist die Information der Gäste durch Aushang 
bzw. Auslage von Informationsblättern und / oder Durchsage zu den einzu-
haltenden Hygiene- und Abstandsregelungen verpflichtend. 

 p Machen Sie Ihre Gäste auch darauf aufmerksam, dass Händeschütteln, Bi-
sous usw. wie auch gemeinschaftlicher Gesang zu vermeiden ist. Gemein-
schaftliches Singen trägt leider zur Verbreitung des Virus bei. 

 p Weisen Sie das Sie unterstützende Personal in die Schutz- und Verhaltens-
regeln sowie weiteren erforderlichen Maßnahmen schriftlich ein und lassen 
sich diese gegenzeichnen. 

 Veranstaltungen im Außenbereich 

Auch bei Veranstaltungen im Außenbereich sind die Hygiene- und Abstandsregeln 
sowie das Formular zur Kontaktnachverfolgung zu beachten. 

 U Grenzen Sie das Gelände, auf dem die Veranstaltung stattfindet, mit Flatter-
band oder Ähnlichem eindeutig ein. 

 U Wenn Sie keine Stühle oder Tische stellen, markieren Sie die Sitz-/ Stehflächen 
mit Klebeband, Kreidespray oder flüssiger Farbe, wie sie im Sport üblich sind. 

 U Ansonsten gelten die Regelungen wie für geschlossene Räume. 

 Künstlerische Veranstaltung im Innen- wie Außenbereich

Bei künstlerischen Darbietungen beachten Sie die Praxistipps und Handlungs-
hilfen im Bereich Bühnen und Studios. 

 Weitere Handreichungen zu Veranstaltungen 

Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten des Bundesministeriums des 
Inneren und der Bundesregierung.  

 u  Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien

Wie bei den o. a. Ausführungen zu den Veranstaltungen gelten auch bei museums-
pädagogischen Angeboten die allgemein bekannten verbindlichen Regeln zur Ein-
dämmung der Verbreitung von SARS-CoV-2 (Ausführungen s. o. Veranstaltungen). 
Auf folgende Besonderheiten im Gegensatz zu einer Vortragsveranstaltung wird 
aufmerksam gemacht: 

 u VBG Hamburg: Bühnen und 
Studios

 u BMI: Großveranstaltungen

 u Bundesregierung: Öffnungs-
strategien in Kunst und 
Kultur (PDF)

http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard_node.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/artikel/handlungsempfehlungen-corona-rki.html
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1754254/e806fa5c4da0fb6fbf84b85c1095e67f/2020-05-20-eckpunkte-oeffnungsstrategie-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1754254/e806fa5c4da0fb6fbf84b85c1095e67f/2020-05-20-eckpunkte-oeffnungsstrategie-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1754254/e806fa5c4da0fb6fbf84b85c1095e67f/2020-05-20-eckpunkte-oeffnungsstrategie-data.pdf?download=1


26  InhaltHandreichung zur Öffnung von Museen für den Publikumsverkehr | 8. Juni 2020

 U  Sachmittel für gestaltende Maßnahmen  sind immer personenbezogen an-
zubieten. Sie dürfen wegen der Infektionsgefahr nicht untereinander ausge-
tauscht werden. 

 U  Mund-Nasen-Schutz : An den Schulen Sachsen-Anhalts besteht keine Mund-
Nasen-Schutz-Pflicht. Ob bei Ihren Angeboten das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes verpflichtend ist, entscheiden Sie bzw. Ihr Träger / Betreiber. Wenn 
dies der Fall sein sollte, sollten Sie in der Bewerbung zum Angebot unbedingt 
darauf verweisen und ggf. Schutzmasken vorhalten. 

 U  Orientierung zur Planung  von museumspädagogischen Angeboten bieten 
die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und das Ministerium für Bildung 
Sachsen-Anhalt. Ideen für die  Durchführung museumspädagogischer An-
gebote  unter den Rahmenbedingungen der Eindämmungsmaßnahmen bietet 
der Bundesverband für kulturelle Kinder- und Jugendbildung. 

Fürsorge gegenüber den Mitarbeiter*innen

 u Das  Aufsichts-, Kassen- und Reinigungspersonal  sind in der Zeit der SARS-CoV-2 
Pandemie die wichtigsten Mitarbeiter*innen zur Öffnung des Museums! Sie setzen 
sich dem Kontakt mit dem Publikum und damit einer möglichen Infektion wäh-
rend der Öffnungszeiten täglich aus. Ihnen ist eine besondere Wertschätzung von 
der Museumsleitung und den anderen Museumskolleg*innen entgegenzubringen. 
Zum Schutz der Mitarbeiter*innen sind immer die gleichen Teams einzusetzen. 

 u  Infektionsschutz : Empfehlungen zum Arbeits- und Infektionsschutz finden Sie 
bei der gesetzlichen Unfallversicherung VBG Hamburg und beim Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales.

 u  Gesundheitlich gefährdete Personen , die zur Risikogruppe gehören, dürfen im 
Publikumsverkehr nicht eingesetzt werden. Für sie sind andere Tätigkeiten zur 
Verfügung zu stellen. Besonders wenn der Kassendienst / Aufsicht von Fremdfir-
men durchgeführt wird, sollte darauf geachtet werden, dass keine Mitarbeiter 
*innen eingesetzt werden, die einer Risikogruppe angehören. 

 u  Schulung : Des Weiteren muss der Kreis der Mitarbeiter*innen, die mit dem Be-
sucher Kontakt haben, geschult werden. Es sollte sichergestellt werden, dass das 
Personal von Fremdfirmen im Umgang mit dem SARS-CoV-2 Virus geschult ist. 

 u  Schutzkleidung : Für das Kassen- und Aufsichtspersonal, aber auch falls noch vor-
handen, für festangestelltes Reinigungspersonal, sind persönliche Schutzmasken 
und ggf. Handschuhe in ausreichender Zahl vorzuhalten. Die hygienische Entsor-
gung oder desinfizierende Reinigung der Schutzkleidung ist zu gewährleisten. 
Das Personal ist in den Gebrauch der Schutzmasken einzuweisen. Zu empfehlen 
sind FFP-2-Masken. 

 u DGUV: Schulisches Maßnah-
menkonzept

 u Ministerium für Bildung 
Sachsen-Anhalt: Situation in 
Schulen

 u BKJ: Kulturelle Bildung in 
Corona-Zeiten

 u VBG Hamburg: Arbeitsschutz

 u Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales: Arbeitsschut 
(PDF)

https://www.dguv.de/corona-bildung/schulen/massnahmenkonzept/index.jsp
https://www.dguv.de/corona-bildung/schulen/massnahmenkonzept/index.jsp
https://mb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/sonstige/FAQ_Schulschliessungen_Corona.pdf
https://mb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/sonstige/FAQ_Schulschliessungen_Corona.pdf
https://www.bkj.de/ganztagsbildung/wissensbasis/beitrag/kulturelle-bildung-in-corona-zeiten-wie-klappt-der-neustart/
https://www.bkj.de/ganztagsbildung/wissensbasis/beitrag/kulturelle-bildung-in-corona-zeiten-wie-klappt-der-neustart/
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Arbeitsschutzstandard/Arbeitsschutzstandard_node.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf;jsessionid=AC55C73E474ABA25F7072E27D62BD6BE?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf;jsessionid=AC55C73E474ABA25F7072E27D62BD6BE?__blob=publicationFile&v=4
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 u Die  Kontrolle der Wirksamkeit der Maßnahmen  durch den Arbeitgeber / die Mu-
seumsleitung ist ebenfalls erforderlich. 

Finanzen und personelle Ressourcen

 u Mit der Öffnung von Museen in der SARS-CoV-2 Pandemie ist nicht nur ein er-
heblicher Planungsaufwand erforderlich, sondern es sind erhebliche  zusätzli-
che finanzielle und personelle Ressourcen  bereitzustellen. Jeder Träger muss 
daher mit der Museumsleitung entscheiden, ob der o. a. Aufwand gemessen an 
den personellen und finanziellen Ressourcen gewährleistet werden kann oder mit 
einer Wiedereröffnung gewartet werden soll z. B. bis zur Aufhebung der Mobili-
tätsbeschränkungen.

 u Es ist in jedem Fall davon auszugehen, dass die  Besucherzahlen  nicht mehr de-
nen der Vergangenheit entsprechen und damit auch die Einnahmen sinken. Das 
muss die Museumsleitung bereits frühzeitig mit der vorsichtigen Öffnung an seine 
Geldgeber kommunizieren. Es muss frühzeitig geschaut werden, wie die Defizite 
ausgeglichen werden können.

 u Wenn die Wiedereröffnung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll, ist zu prü-
fen, wie das Museum in der Zwischenzeit seine Inhalte in anderer Form aufberei-
ten und an die Öffentlichkeit vermitteln kann.

Vorschläge zur Ergänzung der Hausordnung

 u Zwischen den Besucher*innen, dem Aufsichts- und Kassenpersonal muss ein 
Mindestabstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden. Dies gilt für gesamte 
Dauer des Aufenthalts im Museum.

 u Niemand mit erkennbaren Symptomen einer SARS-CoV-2 Erkrankung oder jeg-
lichen Erkältungssymptomen darf das Museum betreten.

 u Besucher*innen, die innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt 
sind, in persönlichem Kontakt mit Rückkehrer*innen standen oder Kontakt zu 
einer infizierten Person hatten, ist das Betreten des Museums und seiner Ausstel-
lungsräume nicht erlaubt.

Besucherservice

 u Denken Sie daran, Ihre Besucher*innen auf Ihrer Website und vor dem Eingang 
darüber zu informieren, was sie im Museum erwartet. Dazu gehören Themen wie 
Mundschutz, Desinfektion, Abstandsgebot, Bezahlweise, Anzahl der Gäste in den 
Räumen sowie Hinweise zu ggf. geschlossenen Ausstellungsräumen und beliebten 
Exponaten usw. 

 u Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales: mehr zum 
Arbeitsschutz

https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsschutz/arbeitsschutz
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsschutz/arbeitsschutz
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsschutz/arbeitsschutz
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Anlage

Zur Reinigung der Gemeinschaftsflächen  
aus museumsfachlicher Sicht

Hierzu erläutert das  LWL-Museumsamt für Westfalen :

Insgesamt hängt die Lebensdauer von Viren erheblich von 
den vorherrschenden Umgebungsbedingungen ab. Nach 
derzeitigen Erkenntnissen sind besonders folgende Um-
gebungsparameter essenziell:

 Temperatur 
Im Allgemeinen verlängern Kühltemperaturen (4 °C, 6 °C) 
die Viruspersistenz. Zwischen Raumtemperatur und etwa 
37 °C ändert sich die Persistenz nicht wesentlich.

 Relative Luftfeuchtigkeit (% rF) 
Im Allgemeinen verlängert eine niedrige relative Luftfeuch-
tigkeit (20–30 %) die Virulenz. Raumtests zur Influenza 
zeigten, dass unter trockenen Bedingungen aufgewirbel-
ter Staub problematisch sein kann, da er anhaftende Viren 
erneut aerosolisiert. Mittlere (40–60 %) und hohe relative 
Luftfeuchtigkeit (80 %) verkürzen die Viruspersistenz. Eine 
mäßige bis hohe relative Luftfeuchtigkeit verlängert auch 
die erforderliche Kontaktdauer von Nassdesinfektions-
mitteln. Tests, in denen die Übertragung von Bakterien 
oder Viren von Materialien auf die Haut untersucht wurde, 
haben gezeigt, dass die mittlere Luftfeuchtigkeit die Über-
tragung verbessert, während eine niedrige Luftfeuchtigkeit 
die Übertragung verringert, wobei glatte Oberflächen eine 
höhere Übertragung ermöglichen als poröse Oberflächen 
(Faktoren waren zwei- bis zehnfach). Einige Arbeiten zum 
aerosolisierten Erkältungsvirus weisen darauf hin, dass 
eine hohe und niedrige relative Luftfeuchtigkeit die Infek-
tiosität des Aerosols verringert.

 pH Wert 
Im Allgemeinen verlängert sich die Virulenz durch neutrale 
pH-Werte, während die sauren und basischen Regionen die 

Viruspersistenz verkürzen. Niedrige Temperaturen erfor-
dern einen extremeren pH-Wert (sauer oder basisch), um 
einen ähnlichen Infektiositätsverlust wie bei Raumtempe-
ratur zu erzielen.

 UV-Strahlung 
In einer Studie wurde die UV-Desinfektion des SARS-Vi-
rus in Suspension untersucht und ein Verlust der Virulenz 
nach einstündiger Exposition bei 260 nm und mehr als 
90 mW / cm2 (kurzwelliges UV-Licht) nachgewiesen. Bei der 
Desinfektion von Flugzeugen verringerten jedoch kom-
plizierende Faktoren wie Schattenzonen aus komplexen 
Formen oder Staubschichten die Wirksamkeit. (Die Des-
infektion über UV-Licht sollte in Museen mit historischer 
Ausstattung jedoch nicht angewendet werden).

 Oberflächendesinfektionsmittel 
Die Einwirkung von Oberflächendesinfektionsmitteln mit 
62–71 % Ethanol, 0,5 % Wasserstoffperoxid oder 0,1 % Na-
triumhypochlorit auf die Vielzahl der Hölzer und die unter-
schiedlichen Gemengelagen von Sedimentgesteinen wie 
z. B. Sandstein lässt sich schwer ermitteln:

 U Grundsätzlich ist Ethanol in jedem Verhältnis mit Was-
ser mischbar und verändert dessen Dampfdruck, d. h. 
es verdunstet schneller und entzieht damit der Ober-
fläche Feuchtigkeit, was historischen Exponaten durch-
aus Schaden zufügen könnte.

 U Wasserstoffperoxid (H2O2) ist weitgehend stabile Flüs-
sigverbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff. Es ist 
etwas viskoser als Wasser, eine schwache Säure und 
gegenüber den meisten Stoffen ein sehr starkes Oxi-
dationsmittel, welches u. a. heftig mit Substanzen wie 
etwa Kupferbasislegierungen reagiert und als starkes 
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Bleich- und Desinfektionsmittel fungiert. Grundsätzlich 
ist es in der Lage, Holzoberflächen zu bleichen. Weiter-
hin wirkt es als Fungizid desinfizierend sowohl gegen 
die biologisch aktiven Pilzzellen als auch gegen die 
Sporen der Schimmelpilze (Konidien). Dabei entfernt 
es auch „optisch“ die Rückstände des Schimmelbelags 
von porösen Untergründen. Wasserstoffperoxid hat 
gegenüber Alkohol den Vorteil, dass es unbrennbar ist 
und keine physiologisch bedenklichen Nebenprodukte 
hinterlässt. Allerdings wird die Reaktionszeit in Verbin-
dung mit dem Ethanol deutlich verkürzt. 

 U Natriumhypochlorit ist ein seit längeren im Handel ge-
bräuchliches Desinfektionsmittel unter dem Namen 
Eau de Labarraque, wobei diverse Schimmelentferner 
oder Rohrreiniger diese Chemikalie enthalten („mit Ak-
tivchlor“). 

Während die Konzentrationen in Haushaltsreinigern ca. 
5–7 % beträgt, wird für die derzeitigen Desinfektionsmit-
tel aufgrund seiner hautschädigen Wirkung nur eine sehr 
geringe Konzentration eingesetzt. Problematisch bleibt 
seine Abgabe von Chlor, was in kleinen und schlecht be-
lüfteten Räumen wie u. a. in Vitrinen, kleinen Stuben u. ä. 
zu Problemen mit Exponaten führen kann.

Bei der Anwendung von Oberflächendesinfektionsmitteln 
auf HANDLÄUFEN aus Holz oder mineralischen sedimen-
tierten Werkstoffen wie Sandstein ist folgendes zu beach-
ten: Zweifellos ist bei derartigen Objekten das Haupt- oder 
Basismaterial aus eben diesen Werkstoffen, bei genauerer 
Betrachtung wird man jedoch feststellen, dass diese eine 
Beschichtung wie z. B. Ölfarbe und / oder eben eine deut-
liche „Handpatina“ aufweisen. Letztere ist sicher ein Ge-
misch aus verschiedensten Ausscheidungsprodukten an-
thropogener Herkunft, vermischt mit den üblicherweise 
anzutreffenden Aerosolen der Umgebung sowie Abbau-
produkten und Depositmaterialien der Arbeitsutensilien 
der Raumpfleger*innen.

Das  LWL-Museumsamt Westfalen  empfiehlt, die Auswir-
kungen der Oberflächendesinfektionsmitteln auf diese 

Gebrauchsoberflächen nach einer Stichprobe an unauf-
fälliger Stelle über einen überschaubaren Zeitraum mal 
auszuprobieren, um dann eine Empfehlung für eine län-
gere Applikation auszusprechen. Problematisch dürfte es 
jedoch besonders bei Marmoroberflächen und anderen 
kalkhaltigen Mineralien werden, da diese sehr empfindlich 
auf chlorhaltige Säure reagieren. Bei Eruptivgesteinen wie 
Granit oder Porphyr ist dagegen eine weitgehend unemp-
findliche Reaktion zu erwarten.

Das  Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt  
empfiehlt Ethanol (62–71 %). Diese Konzentration wird 
im Übrigen auch zur Desinfektion bei Schimmelbefall von 
Kunstgut verwendet, aber dort darf die Behandlung ohne-
hin nur durch einen Restaurator/*In erfolgen.

Betroffen sind permanent strapazierte Handläufe aus Holz, 
die in der Regel heute mit einem Kunstharzalkydlack be-
handelt sind. Dieser ist, sofern alle Verarbeitungsvorgaben 
beim Auftragen eingehalten wurden, vergleichsweise wi-
derstandsfähig, aber natürlich auch nicht „endlos“. Der-
artige Handläufe könnten dann vorab mit einem Tensid-
Wassergemisch feucht vorgereinigt und in einem zweiten 
Gang mit Ethanol desinfiziert werden.

Grundsätzlich sollte zur Prüfung der Materialverträglich-
keit immer vorab ein kleiner Test gemacht werden. Wenn 
die Oberfläche nach der probeweisen Anwendung klebrig 
ist, kann das Desinfektionsmittel nicht verwendet werden. 

Abschließend weist das Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen-Anhalt darauf hin, dass aufgrund dieser für alle 
neuen Situation langjährige Erfahrungen in diesem An-
wendungsfeld fehlen. Es ist jedoch grundsätzlich davon 
auszugehen, dass eine häufige Anwendung zu einer stär-
keren Konzentration des Mittels führen wird. Es bleibt wohl 
offen, wie im Einzelnen desinfiziert wird (Auftragen durch 
Wischen, im Sprühverfahren usw.) und ob dabei sozusagen 
auf andere Bereiche gestreut wird. Vielleicht sind (dann) 
im Einzelfall auch Materialkombinationen betroffen.
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Besucherdaten
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Kontaktangaben zur Nachverfolgung  
von möglichen Infektionsketten

Zu Ihrem Schutz müssen wir gemäß der Fünften SARS-CoV-2-Eindämmungs- 
verordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 2. Mai 2020 Ihren Namen und Ihre  
Kontaktdaten erfassen. Zur Nachverfolgung von Infektionsketten werden diese  
dem Gesundheitsamt auf Anforderung mitgeteilt. Ihre Daten werden spätestens  
zwei Monate nach Ihrem Besuch von uns gelöscht. 

Wir bitten um Verständnis.  
Ihr Museumsteam

Datum Uhrzeit

Name Vorname

Anschrift: Straße, Hausnummer Anschrift: Postleitzahl Ort

Telefonnummer

gefördert vom Land Sachsen-Anhalt
www.mv-sachsen-anhalt.de

Hier steht der Name
Ihres Museums

Einzelbogen
Name Ihres Hauses
PDF im kostenfreien Acrobat Reader anpassen

 https://get.adobe.com/de/reader/  
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Kontaktangaben zur Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten

Zu Ihrem Schutz müssen wir gemäß der Fünften SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 2. Mai 2020 Ihren Namen und Ihre  
Kontaktdaten erfassen. Zur Nachverfolgung von Infektionsketten werden diese dem Gesundheitsamt auf Anforderung mitgeteilt. Ihre Daten werden spätestens  
zwei Monate nach Ihrem Besuch von uns gelöscht. Wir bitten um Verständnis. Ihr Museumsteam

Datum Uhrzeit Name Vorname Anschrift: Straße, Hausnummer Anschrift: Postleitzahl, Ort Telefonnummer

gefördert vom Land Sachsen-Anhalt
www.mv-sachsen-anhalt.de

Hier steht der Name Ihres Museums

Liste

Name Ihres Hauses
PDF im kostenfreien Acrobat Reader anpassen

 https://get.adobe.com/de/reader/  
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Liebe Besucherinnen,  
liebe Besucher! Herzlich willkommen!

Wir sind auf Ihren Besuch vorbereitet. Damit Sie sich trotz der Einschränkungen  
zur Eindämmung von SARS-CoV-2 bei uns sicher und wohlfühlen können, haben  
wir Vorkehrungen getroffen und bitten Sie um Ihre Mithilfe:

 Aufgrund der Größe des Museums darf sich nur eine  begrenzte  
Anzahl an Gästen  zeitgleich im Museum und einzelnen Ausstel-
lungsräumen aufhalten. Das kann zu Wartezeiten führen. 

 Zu Ihrem Schutz müssen wir lt. behördlicher Anordnung Ihren  
Namen und Ihre Kontaktdaten erfassen. Dies dient der Nach- 
verfolgung von Infektionsketten. Ihre Daten werden nach vier  
Wochen vernichtet. Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 Bitte  desinfizieren Sie sich Ihre Hände  an den Desinfektions- 
spendern an Ein- und Ausgang. 

 Ein  festgelegter Rundgang  führt Sie durch die Ausstellungen. 
 

 Unser Personal trägt zu Ihrem Schutz einen  Mund-Nasen-Schutz . 
Wir bitten Sie, einen Mund-Nasen-Schutz zum Schutz der anderen 
Gäste und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tragen. 

 Wenn Sie nicht zu einem Familienstand gehören, halten Sie bitte  
 Abstand von mindestens 1,5 m  zum nächsten Gast. Unser Perso- 
nal wird Sie gerne daran erinnern.

 Leider dürfen  Aktivangebote  nicht genutzt werden. 

Auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dies eine besondere  
Situation. Herzlichen Dank, dass Sie mithelfen, die aktuelle Ausbreitung des  
Corona-Virus einzudämmen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt!

1
2

3

1,5 m

gefördert vom Land 
Sachsen-Anhalt

www.mv-sachsen-anhalt.de

Ihr Museumsteam
hier steht der Name Ihres Museums

Eingangsbereich
mit Mund-Nasen-Schutz, Farbe

Formate 
 u Din A3 (bei Bedarf Skalierung / Ausdruck  
im Format A4 möglich)
 u Din A0 für Aufsteller

Name Ihres Hauses
PDF im kostenfreien Acrobat Reader anpassen

 https://get.adobe.com/de/reader/  
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Liebe Besucherinnen,  
liebe Besucher! Herzlich willkommen!

Wir sind auf Ihren Besuch vorbereitet. Damit Sie sich trotz der Einschränkungen  
zur Eindämmung von SARS-CoV-2 bei uns sicher und wohlfühlen können, haben  
wir Vorkehrungen getroffen und bitten Sie um Ihre Mithilfe:

 Aufgrund der Größe des Museums darf sich nur eine  begrenzte  
Anzahl an Gästen  zeitgleich im Museum und einzelnen Ausstel-
lungsräumen aufhalten. Das kann zu Wartezeiten führen. 

 Zu Ihrem Schutz müssen wir lt. behördlicher Anordnung Ihren  
Namen und Ihre Kontaktdaten erfassen. Dies dient der Nach- 
verfolgung von Infektionsketten. Ihre Daten werden nach vier  
Wochen vernichtet. Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 Bitte  desinfizieren Sie sich Ihre Hände  an den Desinfektions- 
spendern an Ein- und Ausgang. 

 Ein  festgelegter Rundgang  führt Sie durch die Ausstellungen. 
 

 Unser Personal trägt zu Ihrem Schutz einen  Mund-Nasen-Schutz . 
Wir bitten Sie, einen Mund-Nasen-Schutz zum Schutz der anderen 
Gäste und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tragen. 

 Wenn Sie nicht zu einem Familienstand gehören, halten Sie bitte  
 Abstand von mindestens 1,5 m  zum nächsten Gast. Unser Perso- 
nal wird Sie gerne daran erinnern.

 Leider dürfen  Aktivangebote  nicht genutzt werden. 

Auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dies eine besondere  
Situation. Herzlichen Dank, dass Sie mithelfen, die aktuelle Ausbreitung des  
Corona-Virus einzudämmen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt!

1
2

3

1,5 m

gefördert vom Land 
Sachsen-Anhalt

www.mv-sachsen-anhalt.de

Ihr Museumsteam
hier steht der Name Ihres Museums

Liebe Besucherinnen,  
liebe Besucher! Herzlich willkommen!

Wir sind auf Ihren Besuch vorbereitet. Damit Sie sich trotz der Einschränkungen  
zur Eindämmung von SARS-CoV-2 bei uns sicher und wohlfühlen können, haben  
wir Vorkehrungen getroffen und bitten Sie um Ihre Mithilfe:

 Aufgrund der Größe des Museums darf sich nur eine  begrenzte  
Anzahl an Gästen  zeitgleich im Museum und einzelnen Ausstel-
lungsräumen aufhalten. Das kann zu Wartezeiten führen. 

 Zu Ihrem Schutz müssen wir lt. behördlicher Anordnung Ihren  
Namen und Ihre Kontaktdaten erfassen. Dies dient der Nach- 
verfolgung von Infektionsketten. Ihre Daten werden nach vier  
Wochen vernichtet. Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 Bitte  desinfizieren Sie sich Ihre Hände  an den Desinfektions- 
spendern an Ein- und Ausgang. 

 Ein  festgelegter Rundgang  führt Sie durch die Ausstellungen. 
 

 Unser Personal trägt zu Ihrem Schutz einen  Mund-Nasen-Schutz . 
Wir bitten Sie, einen Mund-Nasen-Schutz zum Schutz der anderen 
Gäste und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tragen. 

 Wenn Sie nicht zu einem Familienstand gehören, halten Sie bitte  
 Abstand von mindestens 1,5 m  zum nächsten Gast. Unser Perso- 
nal wird Sie gerne daran erinnern.

 Leider dürfen  Aktivangebote  nicht genutzt werden. 

Auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dies eine besondere  
Situation. Herzlichen Dank, dass Sie mithelfen, die aktuelle Ausbreitung des  
Corona-Virus einzudämmen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt!

1
2

3

1,5 m

gefördert vom Land 
Sachsen-Anhalt

www.mv-sachsen-anhalt.de

Ihr Museumsteam
hier steht der Name Ihres Museums

Eingangsbereich
mit Mund-Nasen-Schutz 
gedämpft, Schwarz-Weiß

Varianten
Je nach technischer Ausstattung  
und Umgebungsfarbigkeit können 
die farblich zurückgenommene oder  
die SW-Variante eingesetzt werden.
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Liebe Besucherinnen,  
liebe Besucher! Herzlich willkommen!

Wir sind auf Ihren Besuch vorbereitet. Damit Sie sich trotz der Einschränkungen  
zur Eindämmung von SARS-CoV-2 bei uns sicher und wohlfühlen können, haben  
wir Vorkehrungen getroffen und bitten Sie um Ihre Mithilfe:

 Aufgrund der Größe des Museums darf sich nur eine  begrenzte  
Anzahl an Gästen  zeitgleich im Museum und einzelnen Ausstel-
lungsräumen aufhalten. Das kann zu Wartezeiten führen. 

 Zu Ihrem Schutz müssen wir lt. behördlicher Anordnung Ihren  
Namen und Ihre Kontaktdaten erfassen. Dies dient der Nach- 
verfolgung von Infektionsketten. Ihre Daten werden nach vier  
Wochen vernichtet. Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 Bitte  desinfizieren Sie sich Ihre Hände  an den Desinfektions- 
spendern an Ein- und Ausgang. 

 Ein  festgelegter Rundgang  führt Sie durch die Ausstellungen. 
 

 Wenn Sie nicht zu einem Familienstand gehören, halten Sie bitte  
 Abstand von mindestens 1,5 m  zum nächsten Gast. Unser Perso- 
nal wird Sie gerne daran erinnern.

 Leider dürfen  Aktivangebote  nicht genutzt werden. 

Auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dies eine besondere  
Situation. Herzlichen Dank, dass Sie mithelfen, die aktuelle Ausbreitung des  
Corona-Virus einzudämmen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt!

1
2

3

1,5 m

gefördert vom Land 
Sachsen-Anhalt

www.mv-sachsen-anhalt.de

Ihr Museumsteam
hier steht der Name Ihres Museums

Eingangsbereich
ohne Mund-Nasen-Schutz, Farbe

Formate 
 u Din A3 (bei Bedarf Skalierung / Ausdruck  
im Format A4 möglich)
 u Din A0 für Aufsteller

Name Ihres Hauses
PDF im kostenfreien Acrobat Reader anpassen

 https://get.adobe.com/de/reader/  
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Hygieneregeln  
im Museum 

Bitte beachten Sie die Nies- und 
Hustenetikette! Niesen und 
husten Sie nur in die Armbeuge 
oder in Ihr Taschentuch.

2 1,5 m
Bitte beachten Sie das  
Abstandsgebot auch vor  
den Exponaten!

1

1

2

3

3
Bitte folgen Sie der  
Wegeführung durch  
die Räume.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

gefördert vom Land 
Sachsen-Anhalt

www.mv-sachsen-anhalt.de

Ihr Museumsteam
hier steht der Name Ihres Museums

gefördert vom Land 
Sachsen-Anhalt

www.mv-sachsen-anhalt.de

Liebe Besucherinnen,  
liebe Besucher! Herzlich willkommen!

Wir sind auf Ihren Besuch vorbereitet. Damit Sie sich trotz der Einschränkungen  
zur Eindämmung von SARS-CoV-2 bei uns sicher und wohlfühlen können, haben  
wir Vorkehrungen getroffen und bitten Sie um Ihre Mithilfe:

 Aufgrund der Größe des Museums darf sich nur eine  begrenzte  
Anzahl an Gästen  zeitgleich im Museum und einzelnen Ausstel-
lungsräumen aufhalten. Das kann zu Wartezeiten führen. 

 Zu Ihrem Schutz müssen wir lt. behördlicher Anordnung Ihren  
Namen und Ihre Kontaktdaten erfassen. Dies dient der Nach- 
verfolgung von Infektionsketten. Ihre Daten werden nach vier  
Wochen vernichtet. Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 Bitte  desinfizieren Sie sich Ihre Hände  an den Desinfektions- 
spendern an Ein- und Ausgang. 

 Ein  festgelegter Rundgang  führt Sie durch die Ausstellungen. 
 

 Wenn Sie nicht zu einem Familienstand gehören, halten Sie bitte  
 Abstand von mindestens 1,5 m  zum nächsten Gast. Unser Perso- 
nal wird Sie gerne daran erinnern.

 Leider dürfen  Aktivangebote  nicht genutzt werden. 

Auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dies eine besondere  
Situation. Herzlichen Dank, dass Sie mithelfen, die aktuelle Ausbreitung des  
Corona-Virus einzudämmen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt!

1
2

3

1,5 m

Ihr Museumsteam
hier steht der Name Ihres Museums

Eingangsbereich
ohne Mund-Nasen-Schutz 
gedämpft, Schwarz-Weiß

Varianten
Je nach technischer Ausstattung  
und Umgebungsfarbigkeit können 
die farblich zurückgenommene oder  
die SW-Variante eingesetzt werden.
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Hygieneregeln  
im Museum 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Bitte beachten Sie die Nies- und 
Hustenetikette! Niesen und 
husten Sie nur in die Armbeuge 
oder in Ihr Taschentuch.

2 1,5 m
Bitte beachten Sie das  
Abstandsgebot auch vor  
den Exponaten!

1

1

2

3

3
Bitte folgen Sie der  
Wegeführung durch  
die Räume.

gefördert vom Land 
Sachsen-Anhalt

www.mv-sachsen-anhalt.de

Ihr Museumsteam
hier steht der Name Ihres Museums

Name Ihres Hauses
PDF im kostenfreien Acrobat Reader anpassen

 https://get.adobe.com/de/reader/  

Ausstellungsräume
Farbe

Formate 
 u Din A3 (bei Bedarf Skalierung / Ausdruck  
im Format A4 möglich)
 u Din A0 für Aufsteller
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Hygieneregeln  
im Museum 

Bitte beachten Sie die Nies- und 
Hustenetikette! Niesen und 
husten Sie nur in die Armbeuge 
oder in Ihr Taschentuch.

2 1,5 m
Bitte beachten Sie das  
Abstandsgebot auch vor  
den Exponaten!

1

1

2

3

3
Bitte folgen Sie der  
Wegeführung durch  
die Räume.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

gefördert vom Land 
Sachsen-Anhalt

www.mv-sachsen-anhalt.de

Ihr Museumsteam
hier steht der Name Ihres Museums

Hygieneregeln  
im Museum 

Bitte beachten Sie die Nies- und 
Hustenetikette! Niesen und 
husten Sie nur in die Armbeuge 
oder in Ihr Taschentuch.

2 1,5 m
Bitte beachten Sie das  
Abstandsgebot auch vor  
den Exponaten!

1

1

2

3

3
Bitte folgen Sie der  
Wegeführung durch  
die Räume.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

gefördert vom Land 
Sachsen-Anhalt

www.mv-sachsen-anhalt.de

Ihr Museumsteam
hier steht der Name Ihres Museums

Ausstellungsräume
gedämpft, Schwarz-Weiß

Varianten
Je nach technischer Ausstattung  
und Umgebungsfarbigkeit können 
die farblich zurückgenommene oder  
die SW-Variante eingesetzt werden.
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Liebe Besucherinnen,  
liebe Besucher! Herzlich willkommen!

Wir sind auf Ihren Besuch vorbereitet. Damit Sie sich trotz der Einschränkungen  
zur Eindämmung von SARS-CoV-2 bei uns sicher und wohlfühlen können, haben 
wir Vorkehrungen getroffen und bitten Sie um Ihre Mithilfe:

An dieser Veranstaltung dürfen nur            Personen aufgrund 
der räumlichen Voraussetzungen teilnehmen. 

Zu Ihrem Schutz müssen wir lt. behördlicher Anordnung 
Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten erfassen. Dies  
dient der Nachverfolgung von Infektionsketten. Ihre Daten 
werden nach vier Wochen vernichtet. Wir bitten um Ihr  
Verständnis! 

Bitte  desinfizieren Sie sich Ihre Hände  an den Desinfek-
tionsspendern an Ein- und Ausgang.  

Wir bitten Sie, einen  Mund-Nasen-Schutz  zum Schutz  
der anderen Gäste und unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auf allen Wegen und im Sanitärbereich zu tragen. 

Wenn Sie nicht zu einem Hausstand gehören, halten Sie 
bitte  Abstand von mindestens 1,5 m  zum nächsten Gast. 
Unser Personal wird Sie gerne daran erinnern.

Auch für uns ist dies eine besondere Situation. Herzlichen Dank, dass Sie 
mithelfen, die aktuelle Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt!
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Veranstaltungen
Farbe

Format 
 u Din A3 (bei Bedarf Skalierung / Ausdruck  
in allen Din-Formaten)

Name Ihres Hauses
PDF im kostenfreien Acrobat Reader anpassen

 https://get.adobe.com/de/reader/  

Anzahl Personen
PDF im Acrobat 
Reader anpassen
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Liebe Besucherinnen,  
liebe Besucher! Herzlich willkommen!

Wir sind auf Ihren Besuch vorbereitet. Damit Sie sich trotz der Einschränkungen  
zur Eindämmung von SARS-CoV-2 bei uns sicher und wohlfühlen können, haben  
wir Vorkehrungen getroffen und bitten Sie um Ihre Mithilfe:

 An dieser Veranstaltung dürfen nur            Personen aufgrund 
der räumlichen Voraussetzungen teilnehmen. 

 Zu Ihrem Schutz müssen wir lt. behördlicher Anordnung 
Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten erfassen. Dies  
dient der Nachverfolgung von Infektionsketten. Ihre Daten 
werden nach vier Wochen vernichtet. Wir bitten um Ihr  
Verständnis! 

 Bitte  desinfizieren Sie sich Ihre Hände  an den Desinfek-
tionsspendern an Ein- und Ausgang.  
 

 Wir bitten Sie, einen  Mund-Nasen-Schutz  zum Schutz  
der anderen Gäste und unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auf allen Wegen und im Sanitärbereich zu tragen.  

 Wenn Sie nicht zu einem Hausstand gehören, halten Sie 
bitte  Abstand von mindestens 1,5 m  zum nächsten Gast. 
Unser Personal wird Sie gerne daran erinnern.

Auch für uns ist dies eine besondere Situation. Herzlichen Dank, dass Sie  
mithelfen, die aktuelle Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt!

1,5 m

gefördert vom Land 
Sachsen-Anhalt

www.mv-sachsen-anhalt.de

Ihr Museumsteam
Hier steht der Name Ihres Museums

 150

Liebe Besucherinnen,  
liebe Besucher! Herzlich willkommen!

Wir sind auf Ihren Besuch vorbereitet. Damit Sie sich trotz der Einschränkungen  
zur Eindämmung von SARS-CoV-2 bei uns sicher und wohlfühlen können, haben  
wir Vorkehrungen getroffen und bitten Sie um Ihre Mithilfe:

 An dieser Veranstaltung dürfen nur            Personen aufgrund 
der räumlichen Voraussetzungen teilnehmen. 

 Zu Ihrem Schutz müssen wir lt. behördlicher Anordnung 
Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten erfassen. Dies  
dient der Nachverfolgung von Infektionsketten. Ihre Daten 
werden nach vier Wochen vernichtet. Wir bitten um Ihr  
Verständnis! 

 Bitte  desinfizieren Sie sich Ihre Hände  an den Desinfek-
tionsspendern an Ein- und Ausgang.  
 

 Wir bitten Sie, einen  Mund-Nasen-Schutz  zum Schutz  
der anderen Gäste und unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auf allen Wegen und im Sanitärbereich zu tragen.  

 Wenn Sie nicht zu einem Hausstand gehören, halten Sie 
bitte  Abstand von mindestens 1,5 m  zum nächsten Gast. 
Unser Personal wird Sie gerne daran erinnern.

Auch für uns ist dies eine besondere Situation. Herzlichen Dank, dass Sie  
mithelfen, die aktuelle Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt!

1,5 m

gefördert vom Land 
Sachsen-Anhalt

www.mv-sachsen-anhalt.de

Ihr Museumsteam
Hier steht der Name Ihres Museums

 150

Veranstaltungen
gedämpft, Schwarz-Weiß

Varianten
Je nach technischer Ausstattung  
und Umgebungsfarbigkeit können 
die farblich zurückgenommene oder  
die SW-Variante eingesetzt werden.
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